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Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Bauleitplanung 

Bebauungsplan Bad 120 für Salzgitter-Bad „Bergstraße 

/ Am Greiffeld“ 

 

Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) liegen die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung für den  

 

Bebauungsplan Bad 120 für Salzgitter-Bad 

„Bergstraße / Am Greiffeld“ 

 

vom 15.03.2013 bis 02.04.2013 

 

im Rathaus der Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Str. 6-

8, SZ-Lebenstedt,  

9. Obergeschoss, Haupttreppenhaus am 

 Montag, Dienstag, 

Mittwoch und Freitag von 9 

Uhr bis 12 Uhr 

 Donnerstag von 14 Uhr bis 

18 Uhr 

öffentlich aus. 

 

 

 

 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Planmaßnahme ist 

aus dem zugleich veröffentlichten Planausschnitt zu 

ersehen. 

 

Das Ziel der Planung ist es, auf Bauwünsche zur 

rückwärtigen Erweiterung der bestehenden 

Wohngebäude zu reagieren und die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für städtebaulich 

verträglichen Erweiterungsmöglichkeiten in den 

rückwärtigen Grundstücksbereichen zu schaffen. 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll die Öffentlichkeit 

möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt werden. 

Es besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung zu 

informieren. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit zur 

Äußerung und Erörterung. 
 

Auskünfte zur Planung erhalten Sie in der o.g. Zeit 

oder nach telefonischer Vereinbarung auch zu anderen 

Zeiten im Fachgebiet Stadtplanung der Stadt Salzgitter,  

Rathaus, 9. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 910 oder 923 

Telefon-Nr. 839 – 3524 oder 4061 
 

 

Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und 

Denkmalschutz 

- Fachgebiet Stadtplanung – 
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Öffentliche Zustellung 

 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurde eine Aufhebungsverfügung gemäß § 3 der Satzung der Stadt Salzgitter 

über die Benutzung der Obdachlosen-, und Asylbewerberunterkünfte erlassen, die nicht zustellbar ist: 

 
Name     letzter bekannter Wohnsitz            Bescheid vom 

 

Zbeidat, Sana a Nayef Hussein  Nord-Süd-Str. 36, 38229  Salzgitter 25.01.2013 

Bunjaku, Hira    Ringgasse 6 o.l., 38226 Salzgitter,  28.01.2013 

 
Die Verfügung kann durch den Empfänger oder einen sonstigen Berechtigten im Fachdienst Soziales und Senioren, 

Team Verwaltung Unterkünfte, Joachim-Campe-Str. 6 – 8, 38226 Salzgitter, zwei Wochen nach Erscheinen dieses 

Amtsblattes nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden.  

 

Nach Ablauf dieser Frist gilt der Bescheid als zugestellt. 

 

- Fachdienst Soziales und Senioren – 
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Öffentliche Zustellungen von Bescheiden nach dem Straßenverkehrsgesetz 

 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar ist. 

 

Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem Bescheid   

Aktenzeichen   vom 

 

Birizdo, Imre Kisberke ulea 68 Straßenverkehrsgesetz       14.02.2013 

32.4/6229178 H-7255 Nagyberki 

 

Martelli, Romano R Meester De Wolfstraat 57 Straßenverkehrsgesetz       14.02.2013 

32.4/6300236 NL-7548AK Enschede 

 

Groetsch, Philipp Haarlemmermeestraat 62 III Straßenverkehrsgesetz       15.02.2013 

32.4/6300270 NL-1058KC Amsterdam 

32.4/6926161 NL-8097RM Oosterwolde 

 

Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst Ordnung, Fachgebiet 

Ordnungswidrigkeiten, Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 

21.03.2013  eingesehen werden. 

Nach Ablauf dieser Frist gelten diese Bescheide als zugestellt. 

 

 

Fachdienst Ordnung 

- Fachgebiet Ordnungswidrigkeiten - 

AZ.: 32.4/ 

 

 

 

 

Fernsprech-Verbindungen: Rathaus SZ-Lebenstedt 83 90, Durchwahl 839 zusätzlich die Rufnummer des Hausapparates. 

BürgerCenter Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag durchgehend 8.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 – 13.00 Uhr. Für einzelne 
Dienststellen gelten Sonderregelungen. 

Bankkonten der Stadtkasse Salzgitter: 

Braunschweigische Landessparkasse, Salzgitter-Lebenstedt Sparkasse Goslar/Harz  Postbank Hannover 
(BLZ 250 500 00), Konto-Nr. 3 803 806 (BLZ 268 500 01) Konto-Nr. 70 000 914 (BLZ 250 100 30), Konto-Nr. 6013 - 300 

Herausgeber: Stadt Salzgitter – Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Druck: Hausdruckerei der Stadt Salzgitter 


